
 

 

 

Ein Ausbau der Brücke ist nicht Bestandteil der durch die Stadt beauftragten Bauleistung. Die 
Zuständigkeit liegt beim Landesbaubetrieb. Alle Brücken im Baustellenbereich die den 
Anforderungen nicht entsprachen wurden durch den Landesbaubetrieb erneuert. 

 

der Unterhaltungsverband ist informiert. 

 

gez. Olaf Küpper 

Amtsleiter Bauamt 

 


